
Ernst-Wolfgang Böckenförde
enschenwürde und Lebensrecht Anfang

und nde des Lebens
Auftriß der Probleme

Wır erleben gegenwärtıg eıne vermehrte Diskussion die Menschenwürde, ıhre
Achtung, ıhre Reichweıite un: ıhre Bedrohung. Ich die Stichworte: VGI1=

brauchende Embryonenforschung, aktıve Sterbehilte 1ın den Nıederlanden un: 1n
Belgien, die schweizerıische Organısatıon „Dienitas; die Mißhandlung un: Ernied-
rıgung Gefangener (Guatanamo), die erschreckend hohe Zahl VOIl Schwanger-
schaftsabbrüchen.

Warum 1st das Thema Menschenwürde autf einmal aktuell? Sınd HOLE Her-
ausforderungen, die auf Antwort harren; ISt eıne gewachsene Sensibilität für die
Menschenwürde oder sınd CS relatıvierende Anpassungen? Ist die Menschenwürde
auf dem Rückzug, bleibt S1€e unantastbar oder 1st S1e vielfach angetastet?

Der tolgende Beıtrag 1St 1n Z7wel Abschnitte gegliedert: Im ersSten geht Cha-
rakter und Inhalt der Menschenwürdegarantıe und des Lebensrechts, 1n einem län-

7zweıten Abschnitt Problemftelder 1mM Hınblick auft die Unantastbarkeıit
WE Menschenwürde un: Lebensrecht un! deren Achtung Begınn un Ende des
Lebens. Ich aufßere miıch hierzu vornehmlıic als Jurıst, ohl wıssend, da{fß die Fra-
SCmHh und Probleme auch zugleich einen ethisch-philosophischen un theologischen
ezug haben

Charakter und Inhalt VO Menschenwürdegarantıe und Lebensrecht

Ausgangspunkt 1sSt Art Abs Er 1sSt Teil der Vertassung als Rechtsdoku-
mMeENLT, das eiınen normatıven Geltungsanspruch erhebt, nıcht TI e1in Vorspruch
ohne rechtliche Verbindlichkeit. Er lautet: „Dıie Würde des Menschen 1St t_
bar. S1e achten un!: schützen 1St Verpflichtung aller staatlıchen Gewalt.“

Di1e Beratungen und Entscheidungen 1MmM Parlamentarıschen Rat

Warum kam Art Abs 1NSs Grundgesetz? Es zab dafür einen spezıifischen rund
Die Erinnerung die bıtteren und schrecklichen Erfahrungen der NS-Zeıt, die
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Menschenverachtung un: tausendfache, VO Staat getragene Verletzung der Men-
schenwürde:; die Deportationen, die yezielte Erniedrigung und Vernichtung VO

Menschen ıhrer Rasse oder Nationalıtät, die Behandlung VO Menschen als
dısponibles Materı1al. Anstelle dessen sollte eıne andere und ELE Ordnung CL ELE
eıne Ordnung, die eıne Absıcherung 1nNe Wiıederkehr des ertahrenen Un
rechts und Machtmifßbrauchs enthält. Deshalb entschlofß I1a  . sıch eıner neuartı-
SCH Verbürgung, dem Achtungsgebot der Menschenwürde, erganzt durch das
Recht aut Leben, das bıslang ın den Grundrechtskatalogen der Verfassung nıcht
aufgeführt wurde, weıl 6S eher als selbstverständlich Vorausgesetzt wurde

Der Parlamentarische KRat blieh aber nıcht be] eiıner allgemeinen Proklamation der
Menschenwürde iın eıner Priäambel stehen; AB 1n der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte VO  - 94 geschehen, deren Entwurt 1mM Parlamentarıschen Rat
ekannt war®?. Man geht darüber hıinaus. Die Anerkennung un:! Achtung der Men-
schenwürde soll das normatıve Fundament der staatlichen Ordnung se1n.
Das wırd Sanz deutlich 1m Satz Z der die Verpflichtung aller staatliıchen ewalt ZUr

Achtung und Z Schutz der Menschenwürde testlegt. S1e soll die verbindliche
Grundlage allen staatlıchen Handels se1ın un ebenso für das Zusammenleben 1ın der
Gesellschaft yelten, das VO Staat geordnet wırd>. S1e bedeutet die Anerkennung
und Achtung jedes Menschen als Subjekt, als Träger grundlegender Rechte, ınsbe-
sondere des Rechts auf Leben und der Freiheit verantwortlichem Handeln. Dies
1St. die bleibende Vorgabe, die nıcht Z Disposıtion der staatlichen Gewalt, se1 65 1ın
Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung, steht.

Der nihere Inhalt der Menschenwürdegarantıe
Was bedeutet 1U die Menschenwürdegarantıe als Rechtsbegriff und Teil WUHNSCIEGT

rechtlichen Ordnung? Hıerzu bedarf C5S, W1e€e be1 jedem Rechtsbegriff, eıner näheren
Präzısierung un Umgrenzung, damıt 1n der Praxıs des Rechtslebens handhab-
bar 1ISt, VO ıhm konkrete Wırkungen 1mM Sınn eınNes Gebots oder Verbots ausgehen
können, f sıch also nıcht 1n eiınem allgemeinen Appell verliert. Das 1St nıcht e1IN-
tach, W1€ zunächst den Anschein hat Der Begrift der Menschenwürde hat Ja
keıine eigene Rechtstradıtion; als normatıv verbindlicher Rechtsbegriff wırd erst-

mals 1im Grundgesetz gebraucht.
In der gegenwärtıgen Diskussion heißt zuweılen, der Begrıitf der Menschen-

wüurde se1 1ne Leerformel, 1ın die jeder das hineinlesen könne, W as aUus ıhr heraus-
lesen wolle Das 1sSt gewıß weIıt gegriffen. Fraglos aber ISt der Begriff der Men-
schenwürde eın SOgENANNLEF offener Begrıiff, der ZW ar eınen festen Kern hat, aber
darüber hınaus 1n seinem Inhalt durchaus varıabel un: verschieden bestimmt WCI-

den anı Woher siınd ann aber die Krıiterien vewınnen, ach denen der Kern des
Menschenwürdebegriftts VO  > seiınem offenen Begritfshof abgegrenzt werden kann?
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Entscheidend 1St, da{ß der Begriff der Menschenwürde einen geistesgeschichtlich-
phılosophischen Gehalt hat Als solcher stand auch den Vatern un: uüttern des
Grundgesetzes 1mM Parlamentarischen Rat VOT ugen. Die rage ISt, WwW1e€e weıt dieser
geistesgeschichtlich-philosophische Gehalt be] der Konstitulerung des Menschen-
würdebegriffs als Rechtsbegriff 1NSs Recht übernommen worden und W1e€e ın Recht
umsetzbar 1STt.

Fragen WIr ach den relevanten Vorstellungen 1M Parlamentarıischen Rat ber
Grundlage un: Gehalt der Menschenwürde, zeıgen sıch dort 1m wesentlichen
7wel Vorstellungen ber Wurzel un Gehalt der Menschenwürde*. Die 1nNe MOS
stellung sah dıe Grundlage der Menschenwürde 1n der Gottebenbildlichkeit des
Menschen, W1€e S1Ce 1mM Schöpfungsbericht des Alten Testaments (Gen I 2/) nıeder-
gelegt 1St. „Gott schuf also den Menschen als se1in Abbild; als Abbild (sottes schuf

ıh Als Mann und Tau schuf S$1e  c Daraus tolgt dıe unverlierbare Subjektstel-
lung des Menschen, eben weıl als (sottes Ebenbild geschaffen un VO ıhm
o1St Die andere Vorstellung WAar 1mM Humanısmus, 1mM Denken un der
Philosophie der Aufklärung, iınsbesondere Immanuel Kants tundiert. Die Wüuürde
des Menschen oründet 1n seiner Vernunftbegabung un Freiheıitsnatur, die angelegt
1sSt auf selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Handeln un 1LL1UT den Menschen
auszeichnet.

Zwischen diesen beiden Vorstellungen esteht ZW alr nıcht ine absolute, 1aber
doch eıne relatıv weıtgehende Konvergenz. Gemäfß dieser Konvergenz Alßt sıch der
normatıve Gehalt der Menschenwürdegarantıe, das W 9aS ıhren Kern ausmacht un
verbindliches Fundament der staatliıchen Ordnung se1ın soll, durchaus ermuitteln. Er
1St auch als solcher, SOWelt ıch sehe, aum umstrıtten.

Dieser normatıve Gehalt Alst sıch 1n dreijerle1 Hınsıcht sCHAaUCL kennzeıiıchnen:
Erstens 1n der Anerkennung der Subjektstellung e1InNeES jeden Menschen. Der

Mensch 1sSt ‚Zweck sıch selbst“, eine Formulierung Kants gebrauchen”.
Se1in Daseın ISt, das Bundesverfassungsgericht zıtıeren, „Daseın seıner
selhbst wiıllen“. Nıemals darf der Mensch lediglich Objekt se1IN, 1St yeschützt
Erniedrigung un totale Verzweckung. Er hat, VO  > Grund auf, eiın Recht auf Rechte.

/weıtens: Aus der Unantastbarkeit der Menschenwürde un:! der Achtungs- und
Schutzpflicht, die Satz des Art Abs testlegt, erg1bt sıch das, W as die Jurısten
„Abwägungsresistenz“ GCINGIN Di1e Achtung der Menschenwürde 1St mehr als 1U  a

ein Gesichtspunkt oder Faktor, der be]l der Gestaltung der Rechtsordnung
berücksichtigen ISt, aber auch gegenüber anderen gewichtigen Faktoren möglıcher-
welse zurücktreten kann; S$1e 1St vielmehr das unabdıngbare Fundament, das
beachten, nıcht einschränkbar und nıcht aufgebbar 1St

Drıittens: Die nihere Konkretisierung und Bestimmung dieses normatıven (ze-
halts erfolgt VO den Verletzungshandlungen her. Nıcht auf eıne posıtıve Entfaltung
und entsprechende Ableitungen kommt d die annn leicht der Menschenwürde-
yarantıe alles zurechnen, W asSs mıt der Menschenwürde 1n Übereinstimmung steht,

DL



Frnst- Wolfgang Böckenförde

sondern autf Verletzungen, die als solche eine Evidenz aufweisen. Es ist ahnlich W1e€
bel der Gerechtigkeıt. [)as Bemühen, S1e posıtıv bestimmen, tührt leicht
terschiedlichen Auffassungen un: streıtıgen Dıiskussionen, schließlich 1ın eın blofßes
Daftürhalten. Schnelle Übereinstimmung Alßt sıch indes ber elementares Unrecht
erzielen, ber das, W as der Gerechtigkeit jedenfalls eindeut1g wıderspricht.

Wırd der Inhalt der Menschenwürdegarantıe VO den Verletzungen her näher
bestimmt, kommt darauf A sıch aut elementare Verletzungen auszurichten und
dabe; verbleiben. Das steht ın Zusammenhang MmMIt der Bewahrung des Kernge-
halts DDenn 1Ur für den Kerngehalt, nıcht auch tür oftfene Entwicklungen un: Aus-
deutungen, anı die gzewollte Unantastbarkeit ernsthaft 1ın Anspruch2
werden. Andernfalls zerspringt die Menschenwürdegarantıe 1ın ihrer Realis:ierbar-
eit Die Recht krıitisıerte Ausweıtung der Menschenwürdegarantıe 1n vielfache
kleine Munze macht ıhre Relativierung unumganglıch.

I1 Probleme VO  — Menschenwürdegarantıe und Lebensrecht jer und heute

ach diesen orundsätzlichen Überlegungen wende iıch mich den Problemen VO

Menschenwürdegarantıe un:! Lebensrecht 1er un! heute Dabe] möchte ıch 7wel
Problemkreise herausgreıfen und mich darauf beschränken: dıe Anerkennung un:
Achtung VO Menschenwürde un: Lebensrecht Anfang un:! Ende des Lebens.

Menschenwürde und Lebensrecht Antang des Lebens

Die Hauptirage, der sıch 1m Grund alles weıtere entscheıdet, lıegt 1er darın, W1€e
weıt sıch dıe CGarantıe VO  w} Menschenwürde und Lebensrecht auch aut den Embryo
erstreckt. Hıerzu o1bt CD W1€e bekannt, eıne ebhaftte un! überwiegend streıtiıge Dis-
kussıon. Nıcht selten wiırd diese Diskussion VO einem iIragwürdigen un: talschen
Ausgangspunkt AaUS geführt. Kann denn, heißt CS nıcht selten VO Seıiten der Na-
turwıissenschaften, ein Vier- oder Sechzehnzeller ach seınem biologischen Betund
schon als Mensch angesehen werden, 4NN EWa Personwürde haben? Dıies
erscheine VO empirischen Befund her eher als wıdersinn1g. Ab W anl solche bıolo-
yische Entıtät als Mensch nzusehen un behandeln ist: sSe1 WwW1e€e der rühere
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft; Hubert Markl; tormuliert hat eıne kul-
turelle Zuschreibung kraft menschlicher Setzung®. Hıerzu dart iıch mich aut eın
Dıktum der früheren Präsiıdentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach
eruftfen: „Die Rechtswissenschaft 1St nıcht kompetent, dıe rage beantworten,
WAann menschliches Leben beginnt.Ernst-Wolfgang Böckenförde  sondern auf Verletzungen, die als solche eine Evidenz aufweisen. Es ist ähnlich wie  bei der Gerechtigkeit. Das Bemühen, sie positiv zu bestimmen, führt leicht zu un-  terschiedlichen Auffassungen und streitigen Diskussionen, schließlich in ein bloßes  Dafürhalten. Schnelle Übereinstimmung läßt sich indes über elementares Unrecht  erzielen, über das, was der Gerechtigkeit jedenfalls eindeutig widerspricht.  Wird der Inhalt der Menschenwürdegarantie so von den Verletzungen her näher  bestimmt, kommt es darauf an, sich auf elementare Verletzungen auszurichten und  dabei zu verbleiben. Das steht in Zusammenhang mit der Bewahrung des Kernge-  halts. Denn nur für den Kerngehalt, nicht auch für offene Entwicklungen und Aus-  deutungen, kann die gewollte Unantastbarkeit ernsthaft in Anspruch genommen  werden. Andernfalls zerspringt die Menschenwürdegarantie in ihrer Realisierbar-  keit. Die zu Recht kritisierte Ausweitung der Menschenwürdegarantie in vielfache  kleine Münze macht ihre Relativierung unumgänglich.  II. Probleme von Menschenwürdegarantie und Lebensrecht hier und heute  Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen wende ich mich den Problemen von  Menschenwürdegarantie und Lebensrecht hier und heute zu. Dabei möchte ich zwei  Problemkreise herausgreifen und mich darauf beschränken: die Anerkennung und  Achtung von Menschenwürde und Lebensrecht am Anfang und am Ende des Lebens.  Menschenwürde und Lebensrecht am Anfang des Lebens  Die Hauptfrage, an der sich im Grund alles weitere entscheidet, liegt hier darin, wie  weit sich die Garantie von Menschenwürde und Lebensrecht auch auf den Embryo  erstreckt. Hierzu gibt es, wie bekannt, eine lebhafte und überwiegend streitige Dis-  kussion. Nicht selten wird diese Diskussion von einem fragwürdigen und falschen  Ausgangspunkt aus geführt. Kann denn, so heißt es nicht selten von Seiten der Na-  turwissenschaften, ein Vier- oder Sechzehnzeller nach seinem biologischen Befund  schon als Mensch angesehen werden, kann er etwa Personwürde haben? Dies  erscheine vom empirischen Befund her eher als widersinnig. Ab wann solche biolo-  gische Entität als Mensch anzusehen und zu behandeln ist, sei — wie es der frühere  Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Markl, formuliert hat — eine kul-  turelle Zuschreibung kraft menschlicher Setzung®. Hierzu darf ich mich auf ein  Diktum der früheren Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach  berufen: „Die Rechtswissenschaft ist nicht kompetent, die Frage zu beantworten,  wann menschliches Leben beginnt. ... Die Naturwissenschaft ist auf Grund ihrer  Erkenntnisse nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, ab wann menschliches  Leben unter den Schutz der Verfassung gestellt werden sollte.  n9„  248Di1e Naturwissenschaft 1St auf Grund ıhrer
Erkenntnisse nıcht 1n der Lage, die rage beantworten, 1b W anlnlnı menschliches
Leben den Schutz der Verfassung gestellt werden sollte.C
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Wl I1a  = insowelılt rational begründeten, AaUS sıch einleuchtenden Ergebnissen
kommen, annn das 11UTr geschehen, WEeNN I1a  . VO ebenden Menschen, eLwa u1ls

allen hıer, ausgeht. Es 1st unstreıt1g, da{fß WIr alle, da{fß jeder gyeborene Mensch Träger
der Menschenwürde I1St. Die entscheidende rage 1St. Wıe weıt MUu sıch diese An
erkennung un! Trägerschaft der Menschenwürde iın den Lebensprozefß jedes Men-
schen hineıin erstrecken, damıt S1Ee wahr bleibt und nıcht ZUr Farce wırd? Soll S1e
wahr bleiben, annn S1Ce nıcht erst ab eıner bestimmten Stuftfe 1mM iındiıviduellen Leben-
sprozeiß, EIiw2a der Nıdation, der Ausbildung der Hırnrinde oder der Geburt gelten,
sondern Begınn d. dem Ausgangspunkt der eigenen Exıistenz 19 Nur dann 1Sst
auch der ‚Zweck sıch selbst“ tür den Menschen vewahrt.

Der Begınn des eigenen Lebens eines jeden Menschen liegt 1aber 1n der Be-
truchtung, nıcht EISE spater. Durch S1Ee bıldet sıch nıcht 1Ur eine T1ICUC Art mensch-
liches Leben, das auch schon 1ın der Samen- oder Fizelle vorhanden 1ISt, sondern ein

un eigenständıges menschliches Lebewesen. Dieses Lebewesen, WI1nZz1g
1n seınen Anfangen och se1n INas, 1St durch die Zusammenfügung eınes un
nıcht anders bestimmten Chromosomensatzes unverwechselbar gekennzeichnet;
darın liegt naturwiıissenschaftlich unbestritten das biologische Fundament des
einzelnen Menschen. Der yenetische ode 1St testgelegt, un ebenso sınd dıie phy-
sischen un: geistigen Anlagen un: das Entwicklungspotential bereıts orundgelegt;
S1e sınd 1m tortschreitenden Lebensprozels allerdings aut welıtere Entfaltung VeCI-

wıesen, die zunächst entscheidender mütterlicher Hılte bedarf, un: der sıch auch
Hındernisse entgegenstellen können, aber S1e entstehen nıcht ırgendwann 11  z

Der Embryo wırd nıcht ErSi: ırgendwann ZU Menschen, sondern entwickelt
sıch als dieser Mensch 1n bleibender Identität un: Kontinuntät}}. Das Programm der
Entwicklung 1St bereıts vorhanden, bedarf nıcht mehr einer Vervollständigung;
entftfaltet sıch 1m Zug des Lebensprozesses ungeachtet unentbehrlicher mütterlicher
Hıltfe ach Maisgabe eigener Organısatıon. Dies wiırd nıcht zuletzt durch die Will-
kürlichkeit aller spateren Zeıtpunkte, die für den Wechsel VO Embryo ZU Men-
schen geltend gemacht werden, bestätigt. Warum soll gerade die Nıdation, die
Ausbildung der Hırnrınde, die beginnende ewegung 1mM Mutterleıb, die Geburt,
dıe Fähigkeıt Schmerz empfinden sein”? Die Beliebigkeit, die 1er obwaltet, 1sSt of-
tenkundig.

Wenn mıiıthın der Embryo VO der verfassungsrechtlichen Anerkennung der
Menschenwürde un! dem damıt verbundenen Achtungs- und Schutzgebot umgrıf-
ten wiırd, stellt sıch die rage ach den Folgewirkungen. Ich moöchte 7WeE1 Haupt-
punkte herausgreifen: das Instrumentalısıerungsverbot un: das Recht auf Leben

Das Instrumentalısierungsverbot 1sSt LLUTE die Kehrseite der Anerkennung auch
des Embryos als 7Zweck sıch selbst. Von diesem Verbot wırd die verbrauchende
Embryonenforschung ergriften. Hıer wırd der Embryo 1L1UT hergestellt 7A08 Zweck
se1ınes Verbrauchs, seıner Tötung, daraus Stammzellen gewınnen. Er
wırd voll instrumentalisiert.
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Steht dem aber nıcht das Zael, das die verbrauchende Embryonenforschung VIG1:=

tolgt, namlıch Erkenntnisse ST Heılung VO schweren Krankheiten vewınnen,
entgegen? Dieses Heilungsziel 1sSt indes, W as oft übersehen wiırd, durchaus ungewiß.
Es sınd NUuUr Erwartungen, dıe sıch mıiıt der Stammzellentorschung verbinden, da
sıch daraus vielleicht Erkenntnisse Hr Heilungsmöglichkeiten ergeben können.
Konnen solche Erwartungen dıe Tötung e1ınes Embryos, der Ja nıchts anderes 1St als
eın individueller Mensch 1in dem frühesten Stadium se1ıner Entwicklung, rechtterti-
gen?

Da das nıcht angeht, ASt sıch, meıne iıch, auch eiınem Muskovizıdose-
Patıenten vermuıiıtteln. Die Argumentatıon ware tolgende: Gewiß soll und MU alles

werden, Wege fiınden, deıne schwere Krankheıt heilen. ber du
selbst bıst mal eın wınzıger Embryo SCWESCH VC)  — W1€ auch ach der Nıdation. Und
das anı doch nıcht se1nN, da{ß du hättest beseıltigt werden können, Ja da eın Recht
bestünde, dich beseıitigen, auf die;em Weg vielleicht einmal irgendwelche
Heilmuittel entdecken.

An diesem Verbot, weıl aut prinzıpiellen rwagungen beruht, festzuhalten, 1St
daher weder unbarmherzı1g och unnutz. Es wiırkt nıcht zuletzt als Antrıeb

Forschungen, plurıpotente Zellen auf andere Weıse als durch Tötung VO

Embryonen vewınnen. Wıe schnell dıe Forschung Jjer voranschreıten kann,
leben WIr gerade anhand der Nachrichten, da{fß 7Z7wel verschiedenen (Orten AUS

adulten Mäusezellen plurıpotente Zellen rückentwickelt wurden.
In gleicher Weıse unterliegt die Selektion dem Instrumentalisierungsverbot. Be]l

der Selektion geht CS nıcht mehr den Menschen als solchen, der durch künst-
lıche Befruchtung ZUMm Leben kommt. Er wırd nıcht seıner selbst wiıllen, als
7weck A sıch selbst sewollt und anerkannt, sondern 1Ur dann, wenn CT ber be-
stiımmte Eigenschaften un: Qualitäten verfügt, moöogen S1e 1MmM Geschlecht, ın der
Hautfarbe, Intelligenz oder Gesundheit lıegen. Nur dann Ist hıernach der Embryo
(als Mensch 1n nuce) wert ZU ex1istleren und sıch enttalten. Eben deshalb 1st ach
meıner Auffassung auch die Präimplantationsdiagnostik nıcht rechttertigen *.

[)as Recht auf Leben wırd VO der Menschenwürde: 1St ein tunda-
mentales Folgerecht AaUS der Menschenwürde, dem Daseın seıner selbst willen.
Es kommt daher auch dem Embryo ZUu aber C5 1St mIıt der Menschenwürde nıcht
identisch, W as 1n der Diskussion oft nıcht hinreichend auseinander gehalten wırd

Das Lebensrecht 1St nämlıch, wıewohl in der Menschenwürde begründet, nıcht
absolut un! auch nıcht „unantastbar“. In bestimmten Grenztällen 1sSt einschränk-
bar oder auch authebbar. [ )as bestätigt nıcht AHE: Art Abs G der dem Recht
auf Leben eiınen Gesetzesvorbehalt beifügt, sondern auch die Rechts- und Lebens-
wirklichkeiıt. Denken WI1r den Fall der Notwehr oder der Nothilfe, be] dem auch
die Tötung e1ınes Menschen gerechtfertigt se1ın kann, den SOogenanntenN ınalen
Rettungsschufß ZUT Abwehr eınes lebensbedrohenden Angriffs, den Soldaten 1m

Kriegseinsatz, den zuweılen lebensgefährdenden Eınsatz vonPolizeikräften und
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Feuerwehr. Jedoch bestehen, W1€ die angeführten Beispiele zeıgen, für die Eın-
schränkungen und Eıingriffe 1n das Lebensrecht sehr CI1LSC Grenzen. Es MUu sıch
wirklich ex1istentielle Konfliktlagen handeln, mussen andere, wenıger e1In-
ogreifende Möglichkeiten ZAUEH: Lösung des Konflikts fehlen, un: mu{( die
Verhältnismäfßßigkeit gewahrt se1InN.

Wendet 1111l diese Grundsätze auf das Abtreibungsproblem d. o1bt CS eigentlich
1U  a ZWel Gründe, die einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen können: Wenn
Leben Leben steht, der Bereich der sogenannten vitalmedizinischen Indika-
t10n, un WE Hr die Tal und Multter die zumutbare Opfergrenze, das CI -

wartbare Ma{ Aufopferung ex1istentieller Lebenswerte durch die Annahme und
das Austragen des Kındes, überschritten wiırd. SO gesehen 1St die gegenwartıge
Rechtslage 7A0 Schwangerschaftsabbruch denkbar unbefriedigend.

Im ]Abs StG B 1St die medizinısche Indikation 1mM Sınn auch eiıner psycho-
soz1alen Indikation weıt umschrieben, da{ß dadurch ın der praktischen and-
habung weıt mehr als LLUTr ex1istentielle Konfliktfälle AUS der Einheit 1ın Zweiıheit VO

Multter un: ınd abgedeckt werden un: ınsbesondere die darın untergeschlüpfte
embryopathısche Indikation vollıg ausutert bıs hın (rechtmäßigen) Spätabtrei-
bungen bıs urz VOT der Geburt. Um wichtiger 1St die verdienstvolle Arbeit der
Vereinigung Donum vıtae, durch die Beratung VO Frauen 1m Schwangerschafts-
konflikt 1m Sınn der Erhaltung des Lebens der ungeborenen Kınder wiırken.

Probleme VO  S Menschenwürdegarantıe un Lebensrecht Lebensende

Als Ausgangspunkt oilt der Grundsatz: [)as Lebensrecht jedes Menschen,
VO der Menschenwürde, esteht hıs 7A8 Lebensende. Dies tindet seınen Nıeder-
schlag 1MmM generellen Tötungsverbot und der Pflicht des Arztes ZuUuUr Krankheitshei-
lung un Lebenserhaltung. Wıe weıt 1St darın auch das Authalten des natürlichen
Lebensendes eingeschlossen?

Im Hınblick auftf die gegenwärtıge Diskussion ergeben sıch VO  — allem Z7wel Fragen.
Zum eınen: Kann dıe Pflicht ZUr Lebenserhaltung mıt dem Würdeanspruch 1ın KON=-
flikt geraten; oibt CS eın Recht auf Sterben 1n Würde, un: W allilı eın ? Zum
andern: Besteht neben dem Lebensrecht auch eıne Lebenspflicht oder esteht eın
Verfügungsrecht, se1 CS des Patıenten, des Kranken oder jedes Menschen ber das
eıgene Leben? Wenn Ja, 1n welchem Umfang, unfer welchen Bedingungen, 1b WAann

un 1n welchem Verhältnıis steht Z Würde des Menschen!*?
ach dieser allgemeinen Erläuterung möchte ıch dre1 Fragenkreise herausgreifen:

Sterbebegleitung, Patientenverfügung un: Sterbehilte.
Sterbebegleitung meınt eın Anrecht auf 1ne Begleitung 1n der etzten Lebens-

phase 7A00 'Tod hın, die mehr 1st als medizinısche Versorgung oder blofße Verwah-
LUNS S1e steht 1n Beziehung ZUET Anerkennung un Achtung der menschlichen
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Würde und beinhaltet eıne Hıiılte ZU Sterben 1ın Würde Nıcht VO der and elnes
Drıtten, sondern dessen and soll der Mensch sterben, W1e€e Bundespräsident
Horst Köhler eindrucksvoll ftormuliert hat In diesen Zusammenhang gehört die
Leıistung und das ngagement der Hospizbewegung, die se1mt einıgen Jahren 1M
Wachsen begriffen ISt, und ebenso die Palliatiyvmedizın, die dringend der Unterstut-
ZUNS und Erweıterung bedarft. S1e stellt die rage: Wann dürfen Menschen un: W1e€e
dürten Menschen sterben? Und S1Ce sucht klären, WAann Lebensverlängerung, die
tür den Arzt geboten 1St; 1n eıne Sterbeverlängerung, die keineswegs geboten 1St,
umschlägt 1

Ich habe eben bewufßt VO eınem Anrecht aut Sterbebegleitung gesprochen. Eın
solches Anrecht 1St nıcht auch schon eın rechtsförmlicher Anspruch. Solche Sterbe-
begleitung 1St 1ne Solidarleistung VO Angehörıigen un! auch der Gesellschaft, S1e
1St vielfach verwıesen aut ehrenamtliche un! treirwillige Tätıgkeıit als Ausdruck e1-
11C5 solidarıschen Miteinanders. Eın rechtstörmiger Anspruch auf Sterbebegleitung
scheitert den Grenzen der Inpflichtnahme Solidarleistungen. 1ne solche In

pflichtnahme, sSOWeIlt S1@€e überhaupt möglıch 1Sst, trıfft auf die eigenen Rechte und
Belange der Angehörigen und Mitmenschen, trıifft auf Opfergrenzen, die nıcht
überschrıitten werden können, und unterliegt generell eıner Verhältnismäßigkeıit.
Zieht 111all die demographische Entwicklung 1ın Betracht, kommt jer 1ın der OTrTaus-

sehbaren Zukunft eiıne xroße Herausforderung auf uns Der Umfang angeze1g-
BT un: erhoffter Sterbebegleitung wiırd stet1g zunehmen, die verfügbaren PEISONA-
len Kräfte sowohl der mıiıttleren und auch bald der alteren Generatıon, selbst jenseıts
der Arbeıitswelt, werden abnehmen.

Die Aktualıtät der Patientenverfügung hat ıhren hauptsächlichen Grund 1ın
geheuren Möglichkeıiten der Apparatemedizın 7ABLE Lebensverlängerung sowohl be]
tödlichen Krankheiten W1€ auch be] Krankheiten ohne Heilungsmöglichkeıit. An-

yesichts dieser Möglichkeiten stellt sıch nıcht selten die rage, ob jer och eın
sınngetragenes Leben gyegeben 1St oder 1Ur och eın Vegetieren ohne Sınn. Der —

sprüngliche Anstofß Patientenverfügungen W ar die Begrenzung medizinısch-
technisch möglicher Lebensverlängerung, VO  a der Annahme des Sterbens
be]l eıner töodliıchen oder nıcht mehr heilbaren Krankheit. Inzwischen gehen
Patientenverfügungen 1ın ıhrer Zielsetzung darüber hınaus, sS1e erscheinen auch als
Weg der Öffnung eıner Tur ZUr Vertügung ber das Leben 1n esonderen S1ıtua-
tionen.

Be]l der Patientenverfügung stellen sıch dre] zentrale Probleme: ıhre Reichweıte,
die Zeitbezogenheıt und die orm Im Blick auf die Reichweıite kommt CS darauf d  9
worauft sıch der Geltungsanspruch eıner Patientenverfügung erstreckt. ılt S1€e ‚AAUHE

1mM Fall eıner tödlichen Krankheıt ohne Heilungschance, oilt S1e auch 1im Fall ande-
L: schwerer und quälend schmerzhafter Krankheıt, oder oIlt S1e generell, auch
WE der Patıent 1U  —z Ausdruck bringt: Ich ll nıcht mehr?

Hinsichtlich der Zeitbezogenheıt stellt sıch die LAaDE: 1lt eıne Patientenverfü-
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UL auf Dauer, oder bedarf S1e einer Erneuerung b7zw. Bestätigung ın zeitlichen
Abständen? Wıe weIıt ann auf dıie Fortdauer e1ines vorherigen Wıllens, der ohne
persönliche Betroffenheit geaußert wurde, in elıner konkreten Sıtuation geschlossen
werden? Wıllensäufßerungen sınd ımmer auch sıtuatiıonsbezogen, Auffassungen
und Eıinstellungen können sıch 1mM Lauf der elıt andern. Bedarf also eıner Bestäti1-
Un oder Erneuerung 1n bestimmten Zeitabständen, eLWwa VO drei, fünf oder zehn
Jahren? Immer geht CS Ja darum, auf den mutma(dfilichen Wıllen des Patıenten rück-
zuschliefßen, WeNnN selbst selinen wirklichen Wıllen aktuell nıcht mehr außern
anl Das betritfft insbesondere Angehörige, Betreuer un: Arzte. Kann der Patıent
1n eıner bestimmten Krankheits- oder Unfallsituation seınen selbst gebildeten Wil-
len außern, 1St dieser ohnehin verbindlich L

Was die orm angeht, 1St wichtig, ob die Patientenverfügung der Schriftftorm
bedarf oder auch müundlich abgegeben werden annn Fur die Schriftftorm spricht
deren Warn- und Sıcherungsfunktion. Erklärungen, die weıtreichende Wırkungen
haben un: vegebenenftalls nıcht mehr rücknehmbar sind, sollen nıcht leichthin,
ohne SCHNAUC Überlegung un: eventuell Beratung getroffen werden. Ebendies 1St der
Grund ür das Erfordernis notarıeller Beurkundung be1 Grundstücksverträgen.
Sınd Patientenverfügungen nıcht mındestens gleich bedeutsam, da{fß nıcht 1Ur die
Schriftform, sondern auch eine Beratung, die beglaubigt wırd, angezeıgt ist?

Der Retferentenentwurt des Bundesministeriums der Justız VO Ende 2004 1/
sprach sıch für iıne generelle Zulässıgkeıit der Patientenverfügung aus, stellte keine
Aktualitätsbegrenzung auf un: schrieb auch keine Formpflicht VO  Z uch eiıne
mundlıche Außerung vegenüber einem Bekannten, zehn Jahre zurückliegend,
konnte danach als wirksame Patientenverfügung geltend vemacht werden. Dieser
Gesetzesentwurt barg xroße Rısıken 1m Hıinblick auf die Vergewisserung über den
wirklichen und verantwortieifen Wıillen des Patıenten 1ın sıch. Er WTr VO e1-
HET Philosophie umtassender Selbstbestimmung und Selbstverfügung ber Krank-
heitsbehandlung und womöglıch auch das Leben selbst. Er 1sSt dann gegenstandslos
geworden.

Das Thema Sterbehilfe 1st durch ein Spannungsverhältnıs zwiıischen verschiede-
1215  » ethischen un rechtlichen Prinzıpien gekennzeichnet. Auf der eınen Selite steht
der Lebensschutz als Austflu{fß des Lebensrechts, auf der anderen Seıite die Selbstbe-
stımmung als Ausflufß der Menschenwürde. Hınzu kommt der Grundsatz der
Nıchtverfügbarkeıt des Lebens. Lä(ßt sıch, und WwW1e€e weIılt Alst sıch diese Spannung
auflösen, lassen sıch tragfähige allgemeine Antworten tfinden?

Be1 der Sterbehilte wiırd unterschıieden 7zwiıischen passıver un: aktiver Sterbehilfte.
Diese Unterscheidung 1St, typıscherweıse betrachtet, 1n sıch klar, S1e stellt a1b auft das
Ingangsetzen des den Tod bewirkenden Kausalverlaufs: Geschieht diese Ingang-
SCEIZUNgG durch den Sterbenden bzw. sıch TLTötenden selbst, oder geschieht SiE VO

außen, durch eiınen Drıtten? An den Grenzen 1St diese Unterscheidung treilich
tließend. Denken WIr eınen schwer leiıdenden Kranken, der Tod bewirkende
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Tabletten erbıttet. Werden S1e ıhm 1Ur hingestellt, und nımmt GT S1Ee selbst sich,
1St der Sachverhalt klar. Wıe aber, WE A mıt Armen un: Händen bewegungs-
unfähıg ISt: die Tabletten also 1Ur Z sıch nehmen kann, ındem S1Ce ıhm zugeführt
werden? Schlägt an eıne passıve 1n eıne aktıve Sterbehilfe um”? Ich erwähne die-
SCS Beispiel, VOTLI schnellfertigen Antworten und Schlufsfolgerungen WAarnelnl

Passıve Sterbehilfe 1STt mehr als das Geschehenlassen des natürlichen Sterbe-
PrOZCSSCS ohne medizinıschen Eingriff. Sterbenlassen 1st och keıine Sterbehilte.
uch der Respekt VO  = dem Nichtbehandlungswillen des Patıenten, selbst W el die
Nichtbehandlung absehbar ZU Tod führt, 1St keine Sterbehilte. Im Kern stellt sıch
passıve Sterbehilte als (medizinısche) Assıstenz ZUT Selbsttötung dar. Die A
entscheidung, das Ingangsetzen des Tötungsverlaufs lıegt beim Patıenten. ber die
Mittel un: Wege werden durch Assıstenz bereitgestellt.

Rechtlich yesehen handelt CS sıch nıcht eıne Tötung auft Verlangen vemäafßs
24G StGB5,; sondern eıne Beihilte JA Su1zıd. Der Su1z1d 1sSt 1n Deutschland

nıcht strafbar, daher auch dıe Beihilte Z Su1zıd nıcht, weıl Beihilte als Straftat-
bestand ımmer eiıne stratbare HaupttatZ

Gleichwohl bleiben Probleme. Diese lıegen einmal 1n der Unterscheidung VO  e

rechtlicher un ethischer Beurteilung. Was rechtlich nıcht stratbar 1St, kann gleich-
ohl ethisch problematisch oder verwerftlich se1In. Die Grundsätze der Bundes-
arztekammer SA Sterbebegleitung, tormuliert 1m Jahr 2004, gehen davon aus, da{fß
dıe Beihilte FA Selbsttötung dem arztlichen Ethos widerspreche?®. Ferner entsteht
eıne schwier1ıge Sıtuation tür Personen mI1t eıner Garantenstellung (ÄArzZt, Ehegatte,
Betreuer). Fur S1e esteht eıne Vergewisserungspflicht ber die Freiverantwort-
ıchkeıit des Suizıdentschlusses, denn anderntalls, eLIw2a be1 eıner psychischen Aus-
nahmesıtuatıion, welche Freiverantwortlichkeıit gravierend beeinträchtigt oder AUSs-

schlieft, sınd S1e weıterhın A Lebensschutz verpflichtet . Außerdem annn eıne
nachträgliche Rettungspilicht bestehen, WE der Su1zıdvorgang Z Bewußtlosig-
eıt un! Hiıltlosigkeıit geführt hat, der Tod ındes och nıcht eingetreten isSt: Gehört

dieser Rettungspflicht auch eıne Reanımationspflicht“?
Die schweizerische Organısatıon „Dignitas“ agıert 1mM Rahmen 1U  — passıver Ster-

behilte. Ihre Tätigkeit 1St miıthın nıcht stratbar. Wollte Ianl ıhre Aktıvıtät unterbin-
den, mü{fßte eın eigener Straftatbestand geschaffen werden, der eLtwa auf eigennüt-
zıge gewerbsmälßsıge Motiıve abstellt. Ist das sinnvoll21?

Aktıve Sterbehilfe lıegt ann VOI, WECI111 der kausale Tötungsverlauf durch eınen
Drıtten, 1ın der Regel eınen ÄArzt oder Helfer, 1n Gang ZESELIZL wırd Es handelt sıch

(medizinısch) assıstlierte Tötung auf Verlangen. S1e 1St 1n Deutschland stratbar,
1n den Niederlanden und Belgien grundsätzlıch zugelassen be1 Beachtung V&  e Be-

dingungen medizıinıscher un! prozeduraler Art“: Großbritannıien 1st auf dem Weg
dazu, S1e begrenzt zuzulassen.

Fur eın Verbot der aktıven Sterbehilfe sprechen prinzıpielle und pragmatische
Gründe. Prinzipielle Gründe ergeben sıch be1 der Nichtanerkennung eınes treıen
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Verfügungsrechts über das Leben un: daraus, da{fß bei aktıver Sterbehilte eın Verfü-
gungsrecht Dritter (wenn auch Kautelen) ber das Leben anderer anerkannt
wiırd. DDas bedeutet eiınen Dammbruch HÜr den Lebensschutz. Dieser trıtt auch e1n,
WENN eın hınreichender Schutz mehr VOTI sıtuatiıonsbezogenen Eilentschlüssen be-
steht, die ihrer Wırkung nıcht mehr revidierbar sınd

Die pragmatıschen Gründe ergeben sıch AaUuS der Problematik der Freiheit der
Entscheidung des Tötungswillıgen. Wıe viele die Freiheit der Entscheidung beeıin-
trächtigende, 1m Grenztall auch ausschließende Faktoren können hıer wırksam
werden: Einflüsse des gesellschaftlichen Umtftelds (Wer wıll denn eWw1g leben?),
ruck der Angehörigen, gvesellschaftliche Erwartungen 1mM Hınblick auf Pflegelast
un Kostenexplosion, der Drang, anderen nıcht welıter 7A0HE Asf tallen wollen??.
Insbesondere bestehen Gefahren, WCI11 13400 Rückschlüsse aut einen „mutma{ßlı-
chen Wıllen“ yeht uch tindet eıne weıtreichende Veränderung des Arztberufs

durch die mögliche Täterschaft un auch durch die Beteiligung der Arzte be]
prozeduralen Lösungen (mehrfache arztliche Gutachten USW.). Der Arzt 1St nıcht
mehr 11UTr Helter FABN Leben und Heıler VO Krankheıiten, GE verschafft auch den
Zugang ZUuU Tod

Abschließend noch eın Wort 7T ethisch-moralischen Hıntergrund der eben
behandelten Probleme VO Sterbebegleitung, Patientenverfügung un Sterbehilte.
Immer IST: 1er 1ne Grundfrage relevant, namlıch dıie Reichweite der Selbstbe-
stımmung als Ausfluf(ß der Würde des Menschen. Ist darın die Selbstverfügung über
das eigene Leben mı1t eingeschlossen: generell 1n Ausnahmeftällen überhaupt
nıcht?

Wıchtig für 1Ne Antwort 1St, sıch den Zusammenhang WG}  x Menschenwürde UN
Menschenbild bewufßt machen. ach dem christliıchen Menschenbild besteht
yrundsätzlıch eın Verfügungsrecht über das eigene Leben Das Leben 1St VO  — Gott
yegeben, der Mensch 1St ach seinem Biıld un: Gleichnis geschaffen, für den Men-
schen selbst 1sSt das Leben daher nıcht verfügbar. Di1es wurde trüher gSanz strikt VeiI-

treten der Selbstmörder durfte nıcht 1n geweıhter Erde bestattet werden heute
wiırd be]1 mögliıchen Grenzftällen eingeräumt, da{ß eın Su1i1z1d dann vielleicht nıcht
verurteijlen ist; aber dem Prinzıp der Niıchtverfügung ber das e1gene, VO (SÖöfT
vegebene Leben wırd testgehalten.

Daraus erg1bt sıch als Folgerung, da{ß jedentalls das Sterbenlassen (1im Unter-
schied ZUr Sterbehilftfe) e1ines Todgeweihten mögliıch ISt Das Sterben (und damıt der
Tod) gehört Z Leben FEın verlängernder Eıingritf 1n den Sterbeprozefß, WeNnNn

dieser 1mM Gang iSt 1St weder geboten och angezeıgt. uch der Eınsatz VO Pallia-
tıymıtteln, WENN diese die Nebenwirkung haben, den Sterbeprozelß verkürzen,
unterliegt keinen Bedenken. Nıcht zulässıg 1St jedoch eine vorzeıtige Beendigung
des Lebens, weıl nıcht mehr lebenswert se1l Daraus ann ein Problem entstehen,
WEeNnN dıie Lebensverlängerung durch Ma{fißnahmen der Apparatemedizın nıchts
anderem mehr als einem mechanıschen Fortvegetieren tührt Fur solche Fälle
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erscheint Nachdenken angeze1gt, ob und W alnlllı solche Art der Lebensver-
langerung eingestellt werden dart.

eht InNan VO freiheitsbezogenen, DA Autonomıie tührenden Menschenbild auUS,
WwW1€e iınsbesondere 1ın der Philosophie Kants Z Ausdruck kommt, erg1ibt sıch
tolgendes: Autonomıie meınt nıcht, WI1€e oftmals mıfßgedeutet, eintachhın Beliebig-
keıt, denn S1C hat iıhre Grundlage 1m Menschen als 7weck all sıch selbst. Weil
7 weck all sıch selbst ist;, 1St als Subjekt TAÄNT: Autonomıie beruften, ZUT Selbst-
gesetzgebung 1m Sınn eıner Aufstellung verallgemeinerungsfähiger axımen und
Verhaltensnormen. Solche Selbstgesetzgebung tindet aber ıhre (Gsrenze Wıder-
spruch mı1t sıch selbst.

Der Mensch als 7weck Aall sıch selbst und Subjekt verantwortlichen Handelns
dıe Bejahung seıner Subjektstellung un: damıt des eıgenen Lebens VOTaUs,

denn se1ın Leben 1St dıe Voraussetzung seıner Selbstbestimmung. Selbstbestimmung
meınt, RN der eıgenen Subjektstellung heraus selbstbestimmt handeln un verfü-
SCH, aber nıcht ber die Subjektstellung selbst,; dıe Selbstbestimmungsfähigkeit

verfügen. Selbsttötung 1sSt daher eın Widerspruch 1ın sich, zerstort die Exıistenz
des Menschen als sıttliches Subjekt un: damıt die eıgene Wuürde**

uch dieses Menschenbild tragt somıt keine treıie Verfügbarkeıt ber das Leben,
ohl aber rechttertigt CS aus der Annahme der Endlichkeıit des Lebens eın Gesche-
henlassen des Sterbens möglicher Hınauszögerung des Sterbeprozesses; un!
ebenso tragt die Vermeidung LLUT vegetatıver Fortexistenz als e1ınes sinnlosen
Lebens.

Wıe annn und soll sıch die säkulare Rechtsordnung angesichts dieses Befundes
verhalten? Das christliche Menschenbild 1St nıcht mehr allgemeın anerkannt un!
bestimmend. DDas freiheitsbezogene Menschenbild 1st dabeı, sıch VO  - seınen Vor-

aussetzZungeN, W1e€e ıch S1IE eben dargelegt habe, lösen. Dominant wiırd demge-
genüber 1ın unserer Gesellschaft ein individualistisches Menschenbild®>, tür das diıe
freıe, verstanden 1m Sınn beliebiger Selbstbestimmung vorrangıg wiırd; S1Ce trıtt
die Stelle der Annahme der Kreatürlichkeıit des Menschen. Demzufolge vewinnt
Selbstbestimmung eıne unıversale Reichweıte un inhaltliche Beliebigkeıit; 1L1UTT

Rechte anderer oder besondere Verantwortlichkeıiten, dıie INan eingegangen Ists
können entgegenstehen.

So wırd die Aufrechterhaltung bısher anerkannter, SOZUSASCIL selbstverständli-
cher (Gsrenzen der Selbstverfügung abhängıg VO der bewußtseinsbildenden Raolle
und Kraft der Christen und eınes tundierten Humanısmus. Nımmt diese 1b un:
tehlt Eıntreten Hir das christliche oder freiheitsbezogene humanıstische Men-
schenbild, werden bısherige Selbstverständlichkeıiten 1im Zusammenleben 1n der
Gesellschaft ach un ach Hohlformen un: leerlaufend. Es liegt uns, dem
entgegenZULreLCcN.
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Einschlägig sind VO allem die Beratungen 1mM Ausschufß für Grundsatzfragen: vgl Der Parlamentarı-
sche Rat 8-19: Akten Protokolle, 57 2’ bearb Pickart Werner (Boppard
und Sıtzung 21.9.1948; Sıtzung 23.9.1948; Sıtzung 11.1948; Sıtzung
19 11.1948; Sıtzung 111949
Dort hıefß 5: „Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Famiılie innewohnenden

Würde und ihrer gleichen unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheıt, der Gerechtigkeit und
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15 Gsuter Aufriß der Problematik, auch ZUur Sterbehilte, be1 Klıe Student, Sterben 1n Würde.
Auswege AaUsSs dem Diılemma Sterbehilte (Freiburg terner: Wann dürten Menschen sterben? Eın
Gespräch mıt dem Münchner Palliativmediziner (G1an Domen1co Borasıo, 1' FAZ 19
16 Aus der immer zahlreicher werdenden Literatur se1 verwıesen auf dıe Erklärung Zr rechtlichen Ver-
bindlichkeit VO Patientenverfügungen“ des Zentralkomitees der deutschen Katholiken VO 0.6.2006
und Grüber Un Nıcklas-Faust, Patientenverfügungen eın notwendiges wirksames Instrument
ZUr Stärkung der Patıentenautonomie? IMENW Konkret Nr. (2004)
17 1—3475/8- 1-121758/2004, die Landesjustizverwaltungen versandt amn 1120602 7u einem (S€-
setzentwurt der Bundesregierung 1St nıcht gekommen.
15 Grundsätze der Bundesärztekammer Z Sterbebegleitung Onl 7.5.2004, 1: Deutsches Arzteblatt
2004, 1298
19 7u den 1er bestehenden Problemen und der einschlägigen Rechtsprechung sıehe H Schreıber,
Stratbarkeıit des assıstierten Su1zıds 1' Festschrift für CGsünter Jakobs ZU Geburtstag, he.
Pawlık A (Berlıin 615625
20 Vgl Schreiber 18) 619%.

Abwägende Überlegungen hierzu be1 Schreiber 19) 6724E terner Hiılgendorf, Zur Strafwürdi1g-
eıt VO Sterbehiltegesellschaften, 1n Jahrbuch ür Recht un! Ethıik 15 (2007) 479499

Zur rechtlichen Lage, der praktischen Handhabung und der Bewulßßstseinslage 1n den Niıederlanden
sıehe Düwell Felkema, ber die nıederländische Euthanasıepolıitik -praxI1s, Berlin IMEWVW,
Expertise
772 Die Probleme und Schwierigkeiten hinsichtlich der Freiverantwortlichkeit des Entschlusses, die
bereıits be1 der passıven Sterbehilte bestehen, reienNn 1er 1n verstärktem Ma hervor.
23 Vgl hıerzu uch Kamphaus, Es 1St nıcht leicht,; (sott se1n, 1: ders., Um Gottes wiıllen Leben
Eınsprüche (Freiburg
24 { S Böckentörde, Vom Wandel des Menschenbildes 1mM Recht (Münster 25—36

Diesem Beıtrag lıegt eın Vortrag zugrunde, der be] dem Forum „Anerkennung VO Menschenwürde un!
Lebensrecht Antang und Ende des Lebens“ VO  - „donum vitae Regıion Freiburg“ 1n /Zusammen-
arbeit mıiıt der Konrad-Adenauer-Stittung ALl 0 November 2007 1n Freiburg gehalten wurde
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